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I.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 

1  ART DER BAULICHEN NUTZUNG         § 9 Abs.1 BauGB 

1.1 Sondergebiet 1 Konzert- und Kongresshaus         § 11  BauNVO 

Das Sondergebiet 1 (SO1) mit der Zweckbestimmung Konzert- und Kongresshaus dient 
vorwiegend der Unterbringung eines Konzert- und Kongresshauses, eines Hotels und eines 
Parkhauses. 
 

Im Teil A des SO1 sind folgende Nutzungen zulässig: 
- Bauliche Anlagen für kulturelle Zwecke, Messen, Ausstellungen und  Kongresse  
- Ein Beherbergungsbetrieb (Hotel) mit max. 299 Betten.   
- Gastronomische Einrichtungen in Verbindung mit den baulichen Anlagen für kulturelle 

Zwecke, Ausstellungen und  Kongresse und dem Beherbergungsbetrieb 
- Bauliche Anlagen für die Ver- und Entsorgung 
- Veranstaltungsflächen für kulturelle Zwecke, Messen und Ausstellungen und diesen 

dienenden dauerhafte und temporäre untergeordnete bauliche Anlagen  
- Bauliche Anlagen für die Sanierungsanlage der Altablagerung „Klein Venedig“ 

 

Im Teil B des SO1 sind folgende Nutzungen zulässig: 
- Eine bauliche Anlagen für Stellplätze (Parkhaus)  
- Bauliche Anlagen für die Ver- und Entsorgung  

 

Im Teil C des SO1 sind folgende Nutzungen zulässig: 
- Den Nutzungen im SO1 Teil A und B zugeordnete Büro- und Verwaltungsanlagen/-

räume 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, sofern sie den zulässigen  Nutzungen im SO1 Teil A und B zugeordnet 
und ihnen gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 

1.2 Sondergebiet 2 Ausstellungsgebäude                   § 11  BauNVO 

Im Sondergebiet 2 (SO2) mit der Zweckbestimmung Ausstellungsgebäude sind folgende 
Nutzungen zulässig: 
- Bauliche Anlagen für kulturelle Zwecke und Ausstellungen. 
- Gastronomische Einrichtungen in Verbindung mit den baulichen Anlagen für kulturelle 

Zwecke und Ausstellungen.  
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG         § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 16 ff. 
BauNVO 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil be-
stimmt durch die Festsetzungen: 

2.1 Höhe der baulichen Anlagen            § 18 BauNVO 

2.1.1 max. Höhe der baulichen Anlagen, OK Gebäude  
Die maximale Höhe der baulichen Anlagen (gemessen am höchsten Teil des Gebäudes = 
OK Gebäude) wird als absolute Höhe über NN festgesetzt. 
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Die max. Höhe der baulichen Anlagen darf durch untergeordnete und technische Aufbauten 
auf max. 10% der betreffenden Gebäudegrundfläche um bis zu 3 m überschritten werden.  

2.1.2 max. Traufhöhe (TH) 
Die max. Traufhöhe (TH) wird als Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut über NN 
festgesetzt. 

2.2 Zahl der Vollgeschosse              § 20 BauNVO 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß festgesetzt. 

2.3 Grundfläche (GR) und Grundflächenzahl (GRZ) § 1 9 BauNVO 

Die Zahl der Grundfläche (GR) und die Grundflächenzahl (GRZ) wird als Höchstmaß festge-
setzt. 
 

Im SO2 sind außerhalb der überbaubaren Grundstückflächen Terrassen mit einer Grundflä-
che von 150 m² zulässig. 
 

Im SO 2 kann die festgesetzte Grundfläche durch Nebenanlagen im Sinne der § 14 BauNVO 
und bauliche Anlagen, durch welche das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden.  

2.4 Baumasse (BM )als Höchstmaß § 21 Abs. 2 S.3  Ba uNVO 

Die Baumasse wird als Höchstmaß festgesetzt. 

3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE, BAUWEISE 
                    § 9 Abs.1 Nr. 2 

3.1 Überbaubare Grundstücksflächen  § 23 BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil 
durch Baugrenzen festgesetzt. 
 

3.2 Bauweise  § 22 BauNVO 

Gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil werden folgende Bauweisen festgesetzt:  
- offene Bauweise 
- abweichend von der offenen Bauweise (a1) sind Gebäude mit einer Länge von mehr 

als 50 m zulässig  
- abweichende Bauweise (a2) , in der Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zu-

lässig sind und eine allseitige Grenzbebauung zulässig ist 
 

4 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE      § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO 
und § 9 Abs.1 Nr.11 

Im SO1 Teil B sind max. 500 PKW Stellplätze zulässig.  
 

Im sonstigen Plangebiet, dem SO1 Teil A und C und SO2, sind nur Stellplätze für besondere 
Nutzergruppen (z.B. Behindertenstellplätze, Liefer- und Rettungsfahrzeuge, etc.) zulässig.  
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5 VERKEHRSFLÄCHEN                   § 9 Abs.1 Nr. 11und § 9 Abs.2 Nr.2 BauGB 

Die öffentlichen Verkehrsflächen und öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung Hafen- und Uferpromenade werden gemäß den Eintragungen im zeichnerischen 
Teil festgesetzt. 
 

Auf der öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Hafen- und Uferprome-
nade ist eine bauliche Anlage zur fußläufigen Erschließung des SO 2 zulässig. 
 

Die Nutzung der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche Nr.1 und der öffentlichen Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Hafen- und Uferpromenade Nr.2 gemäß den 
Eintragungen im zeichnerischen Teil ist erst nach Bestandskraft der eisenbahnrechtlichen 
Freistellungserklärung zulässig. 
 

6 ÖFFENTLICHE UND PRIVATE GRÜNFLÄCHEN § 9 Abs.1 Nr.15 BauGB  

6.1 Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung Uferfrei raum/ Veranstal-
tungsfläche 

Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Uferfreiraum/ Veranstaltungsfläche ist 
gemäß den Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
 

Auf der Fläche sind Veranstaltungen für kulturelle Zwecke, Messen und Ausstellungen und 
diesen dienenden dauerhafte und temporäre, untergeordnete bauliche Anlagen sowie Anla-
gen zur Sanierung der Altablagerung „Klein Venedig“ zulässig. 
 

Im Abstand von 10m parallel zum nördlichen sowie 25m parallel zum östlichen Abschluss 
der Grünfläche sind bauliche Anlagen, welche Gebäude sind, unzulässig. 
 

6.2 Private Grünfläche Vereinsgelände Wassersport 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Vereinsgelände Wassersport ist gemäß 
den Eintragungen im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
 

Auf der Fläche sind der Zweckbestimmung dienende, untergeordnete bauliche Anlagen zu-
lässig. 
 

7 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LAND-
SCHAFT  

7.1 Maßnahmen zum Schutz des Bodens und des Wassers    
 § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB  

Das Plangebiet ist gekennzeichnet durch Altablagerungen auf Klein Venedig und mehrere 
Altstandorte auf dem ehemaligen Bundesbahngelände. Der Eingriff in den Boden muss auf-
grund der Schadstoffbelastung in den Auffüllungen möglichst gering bleiben.  
 

Ein Teilbodenaustausch ist nur in Ausnahmen nach Genehmigung des Landratsamtes Kon-
stanz zulässig.  
 

Eine Altlastenverlagerung auf dem Gelände ist nicht zulässig.  
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Gemäß den vorliegenden Altlasten- und Baugrundgutachten sind bei den Bauarbeiten ent-
sorgungsrelevante Boden- und Bausubstanzverunreinigungen zu berücksichtigen. Der Erd-
aushub muss je nach Belastungsgrad gutachterlich begleitet und gesondert entsorgt werden. 
Eine ggf. erforderliche Entnahme und Entsorgung von Bodenaushub ist mit dem Land-
ratsamt Konstanz abzustimmen. Auch bei anfallendem Bohrgut hat eine Trennung des Bohr-
guts der oberen 5 m und der restlichen Bohrmeter zu erfolgen. Auf den "Mustererlass zur 
Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bau-
leitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" wird hingewiesen. 
 

Eine Regenwasserversickerung ist wegen der Gefahr der Schadstoffmobilisierung im Unter-
grund nicht möglich. Das anfallende Niederschlagswasser ist daher auf der Grundlage von 
§ 45b (3) WG durch ortsnahe Einleitung in den Bodensee zu beseitigen, sofern dies mit ver-
tretbarem Aufwand und schadlos möglich ist. Bei anfallendem Oberflächenwasser von Park-
plätzen und Regenabläufen sind die "Bodensee-Richtlinien 2005" einzuhalten. Der Nieder-
schlagsabfluss von Dachflächen, welche nicht mit Kupferblechen oder verzinkten Stahlble-
chen gedeckt sind, sowie von nicht oder nur temporär befahrenen, befestigten Flächen des 
geplanten Konzert- und Kongresshauses ist direkt in den Bodensee einzuleiten. Der Nieder-
schlagsabfluss von mit verzinktem Stahlblech bzw. Kupferblech gedeckten Dachflächen so-
wie von stärker belasteten Verkehrsflächen ist vor Einleitung in den Bodensee über eine ge-
genüber dem anstehenden Untergrund abgedichteten Sickermulde (Stärke der Humus-
schicht > 30 cm) vorzubehandeln. Alternativ ist auch eine technische Vorbehandlung des 
anfallenden Niederschlagswassers möglich. 

7.2 Maßnahmen zum Schutz von Tieren und Pflanzen § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 42 BNatSchG (Tötung oder Störung von 
Brutvögeln) ist eine Baufeldfreimachung (Fällen von Bäumen und Sträuchern) nur von Okto-
ber bis Mitte Februar zulässig. Abweichungen sind nur in Abstimmung mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde unter der Voraussetzung, dass artenschutzrechtliche Belange nicht be-
rührt werden, möglich. 
 

Zum Schutz nachtaktiver Tiere sind von den Grundstücken sowie der Straßenbeleuchtung 
ausgehende Lichtemissionen durch die Verwendung geeigneter Beleuchtungskörper und 
Beleuchtungsmittel zu vermindern. 
 

8 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN UND BINDUNG FÜR DIE ERHALTUNG VON 
BÄUMEN          § 9 Abs.1 Nr.20 und 25 a und b BauGB 

8.1 Anpflanzen und Bindung für die Erhaltung von Bä umen 

Innerhalb eines 20 m breiten Streifens westlich der Uferkante, begrenzt im Norden durch das 
Sea Life Center und im Süden durch die Staatsgrenze, sind gemäß dem zeichnerischen Teil 
5 Einzelbäume im Uferbereich zu erhalten. Sie sind durch Pflege dauerhaft zu unterhalten, 
abgängige Gehölze sind nachzupflanzen.  
 
Zusätzlich ist dieser Bereich durch die Pflanzung von weiteren 10 Einzelbäumen als Uferge-
hölz zu ergänzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten, bei Ausfall ist gleichwertiger Er-
satz zu leisten. 
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Die übrigen 80 nicht durch Planeintrag festgesetzten, erhaltenswerten und/oder nach Baum-
schutzsatzung geschützten Einzelbäume sind bei Abgang oder Fällung im Plangebiet 
gleichwertig zu ersetzen. Zu verwenden sind Hochstämme mit einer Stammhöhe über 250 
cm und einem von Stammumfang 20-25 cm (in 1 m Höhe) oder Solitärgehölze mit einer Hö-
he von 350-400 cm. 
 

Im Bereich von Verkehrsflächen sind befahrbare Baumscheiben zulässig. 

8.2 Anpflanzen von Sträuchern und sonstigen Bepflan zungen  

Im SO1 Teil A sind die unbebauten Flächen, die nicht zur Erschließung der Gebäude und für 
eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind, intensiv zu begrünen. Die zu begrünenden 
Flächen sind mind. auf 25% der Flächen mit standort- und landschaftsgerechten Gehölzen 
zu bepflanzen.  
 

Die Veranstaltungsflächen in der öffentlichen Grünfläche und im SO1 Teil A sind als Schot-
terrasen herzustellen.  
 

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Hafen- und Uferpromenade ist auf 

mit 20 % der Fläche mit standort- und landschaftsgerechten Bäumen, Sträuchern und/oder 
einer entsprechenden Rasenansaat zu begrünen. 
 

9 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwi rkungen 
          § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB  

Zum Schutz und zur Vermeidung bzw. Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen 
werden folgende bauliche und sonstige Vorkehrungen festgesetzt. 

9.1 Maßnahmen zum Schutz vor Deponiegas  

Aufgrund der bestehenden Deponiegasbildung im Untergrund sind bei baulichen Anlagen 
und befestigten Flächen Maßnahmen gegen eine Gasmigration erforderlich. Hierzu ist bei 
allen baulichen Anlagen, welche Gebäude sind, eine tragfähige, gasdurchlässige Kiesschicht 
unter die Bodenplatte des Gebäudes einzubauen, die an allen vier Seiten des Gebäudes in 
einer Breite von 0,3-0,5 m bis zur Geländeoberkante hochgezogen wird. Die Filterstreifen 
dürfen weder abgedeckt noch bepflanzt werden, damit vorhandenes Deponiegas frei in die 
Umgebung diffundieren kann.  
 

Eine Unterkellerung im Auffüllungsbereich ist nur ausnahmsweise zulässig (Untergrundkon-
tamination und Deponiegas). 
 

Unter sonstigen baulichen Anlagen wie befestigten Freiflächen und Wegen sind ab 2 m Brei-
te ebenfalls Entgasungsschichten mit Entgasungsmöglichkeiten (Gasfenster) anzulegen.   
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9.2 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz baulicher Anla gen mit schutz-
bedürftigen Aufenthaltsräumen im SO1 Teil A und Tei l C: 

Im SO1 Teil A und Teil C sind Außenbauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen für 
den Lärmpegelbereich IV gemäß DIN 4109 Tabelle 8 Schallschutz im Hochbau auszubilden. 
In zum Schlafen genutzten Räumen ist eine fensterunabhängige Be- und Entlüftung einzu-
bauen.  

9.3 Bauliche Vorkehrungen im SO1 Teil B (Parkhaus):  

- Das oberste Parkdeck ist als überdachtes Parkdeck mit einer geschlossenen Kon-
struktion auszuführen, die ein bewertetes Schalldämm-Maß von mindestens 20 dB 
erreicht.  

- Die Außenwände des Parkhauses sind mit einer umlaufenden Verkleidung auszufüh-
ren, die ein bewertetes Schalldämm-Maß von mindestens 10 dB erreicht. Alternativ 
ist die Auskleidung der Decken und Wände im Parkhaus mit einer hochabsorbieren-
den Oberfläche und einer entsprechenden reduzierten Schalldämmung der Außen-
fassaden möglich.  

- Bei dem im SO1 Teil B geplanten Parkhaus sind maximal zwei erdgeschossige Öff-
nungen (Zu- und Abfahrtsöffnungen) an der Westfassade mit jeweils einer Breite von 
max. 6 m und einer Höhe von max. 2,5 m zulässig.  

- Eine natürliche Be- und Entlüftung des Parkhauses ist nach Möglichkeit zu gewähr-
leisten.  

 

Von den Festsetzungen zur schalltechnischen Auskleidung der Außenwände sowie von der 
Dimensionierung der Zu- und Abfahrtsöffnungen und deren Beschränkung auf die Westfas-
sade kann abgewichen werden, sofern daraus für die umgebenden schutzwürdigen Nutzun-
gen keine Verschlechterung resultiert und die für die Umgebungsnutzungen maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden.  

II  KENNZEICHNUNGEN     § 9 Abs. 5          BauGB 
 

Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind §9 Abs. 5 Nr.3 
In dem im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes gekennzeichneten Bereich befinden 
sich die Altablagerung "Klein Venedig" sowie mehrere Altstandorte.  
 

III  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN   § 9 Abs.6 BauGB 
 

Denkmäler, insb. §§2 bzw. 8 und 20 DSchG 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Kulturdenkmale be-
kannt: 
 

- Teile der südlichen Mauer der Mole des ehemaligen Trajekthafens 
- Pfahlbausiedlung Konstanz Rauenegg 

 

An deren Erhaltung besteht Öffentliches Interesse 
 

Im Norden grenzt an den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes der südliche 
Abschluss der Bahnhofs- und Hafenanlage aus dem 19. Jahrhundert, die als Sachgesamt-
heit Kulturdenkmal ist. Das ehemalige Lagergebäude / Güterbahnhofszoll Hafenstraße 14 
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und die Mole des ehemaligen Trajekthafens sind Bestandteile dieser Sachgesamtheit. Teile 
des südlichen Mauer der Mole liegen auf dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug Stadtplan von 1878 mit der Molenmauer und dem ehemaligen Lagergebäude 
 
Der räumliche Geltungsbereich liegt im Bereich der Pfahlbausiedlung Konstanz- 
Rauenegg  (archäologische Denkmalpflege). Seit Ende des 19. Jhs. sind hier umfangreiche 
Siedlungen der Jungsteinzeit und Bronzezeit bekannt. Zuletzt wurden entsprechende 
Funde und Pfahlfelder beim Neubau des Lago angetroffen. 
 
Plangenehmigung Unterführung 
Für die im Bebauungsplan nachrichtlich übernommene Unterführung wird derzeit ein 
gesondertes Plangenehmigungsverfahren durchgeführt. Die Zulässigkeit des Verfahrens ist 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt. 
 
Eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen 
Eisenbahnrechtlich gewidmete Flächen sind im Westen des räumlichen Geltungsbereiches 
mit Teilflächen des Flst. Nr. 1905 gegeben.  
 

IV  HINWEISE 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltauswi rkungen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans:  
Zum Schutz und zur Vermeidung bzw. Minderung von schädlichen Umweltauswirkungen 
durch Geräuscheinwirkungen entlang der öffentlichen Straßen außerhalb des Geltungsbe-
reichs, die zur Erschließung des Plangebiets dienen, sind gemäß dem Schalltechnisches 
Gutachten 02 (Straßenverkehrslärm), Stand 26.01.10, folgende Vorkehrungen zu treffen und 
sicherzustellen: 
 

1. Für die stadtverträgliche Verkehrsabwicklung und die daraus abgeleitete schalltechnische 
Verträglichkeit der Zusatzverkehre aufgrund des Konzert- und Kongresshauses und der ge-
planten Erweiterung des Parkhaus Lago ist eine Begegnungszone am Bahnhofsvorplatz 
(Einführung einer Mischverkehrsfläche mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit auf dem Bahnhofsplatz) erforderlich und umzusetzen. 
 

2. Die Geschwindigkeitsreduzierungen (maximal Tempo 30 km/h) auf der Hafenstraße, der 
Bodan – und der Konzilstraße (ab Fischmarkt) ganztags sowie nachts auf der Oberen Laube, 
der Unteren Laube und dem Rheinsteig sind erforderlich und umzusetzen. 
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Damit werden keine weitergehenden Schallschutzschutzmaßnahmen für die vorhandenen 
schutzbedürftigen Nutzungen entlang der das Konzert- und Kongresshaus erschließenden 
Straßen erforderlich.  
 

Alternativ zur nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung auf der Oberen und Unteren Laube 
sowie dem Rheinsteig sind entlang dieser beiden Straßenzüge andernfalls weitergehende 
Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster und fensterunabhängige Lüftung für Schlaf- 
und Kinderzimmer) für die vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen erforderlich (passiver 
Schallschutz). In diesem Fall ist ein Lärmschutzsanierungsprogramm der Stadt Konstanz 
aufzulegen, in dem die entsprechenden Lärmschutzmaßnahmen bezuschusst werden (50%-
Förderung). 
 
Bodenschutz/Altlasten   
Im Geltungsbereich befinden sich eine Altablagerung (ehem. Mülldeponie) auf dem gesam-
ten Areal Klein Venedig sowie mehrere Altstandorte auf den Flächen des ehemaligen Be-
triebswerkes der Deutschen Bundesbahn sowie der Bodenseeschiffsbetriebe entlang der 
Bahnlinie. Zur altlasten- und abfalltechnischen Situation liegen verschiedene Erkundungen 
und Bewertungen vor (s. Umweltbericht). Im Deponiekörper findet eine Deponiegasentwick-
lung statt. 
 

Auf den "Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbeson-
dere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" wird hingewie-
sen. Während der Bauarbeiten ist eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine 
laufende Überprüfung der angetroffenen Bodenverhältnisse im Vergleich zu den Untersu-
chungsergebnissen und Folgerungen des vorliegenden Baugrundgutachtens erforderlich. 
 

Bei der technischen Durchführung von Auffüllungen sind die Anforderungen des § 12 
BBodSchV "Anforderungen an das Ein- und Aufbringen von Materialien in und auf Böden" 
und der DIN 19731 "Verwertung von Bodenmaterial" maßgebend. Insbesondere sind beim 
Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden Verdichtungen, Vernässungen 
und sonstige nachteilige Bodenveränderungen durch geeignete technische Maßnahmen 
sowie durch Berücksichtigung der Menge und des Zeitpunktes des Aufbringens zu vermei-
den. Nach Aufbringen von Materialien mit 
einer Mächtigkeit von mehr als 20 Zentimetern ist auf die Sicherung oder den Aufbau eines 
stabilen Bodengefüges hinzuwirken. DIN 19731 ist zu beachten. 
 

Zur Lastabtragung wird aufgrund der Untergrundverhältnisse durch den Baugrundgutachter 
eine kombinierte Pfahl-Platten-Gründung empfohlen. Bei vorliegender Planung muss ein für 
das Bauwerk abgestimmtes Gründungsgutachten erstellt werden. 
 

Aus der Altablagerung "Klein Venedig" findet ein Austrag von Schadstoffen in den Bodensee 
statt, der seit 2003 durch eine Abstromsicherung mit Brunnen zur Absenkung des Deponie-
wassers saniert wird. Für die Umplanung der Sanierungsanlage ist eine Mindestanzahl von 8 
Sanierungsbrunnen im Plangebiet erforderlich. Zur Anordnung der Brunnen der Sanierungs-
anlage für die Altablagerung "Klein Venedig" empfehlen die Gutachter eine Brunnenanord-
nung mit 4 Brunnen entlang der Grenze zum Sea Life Center, die einen unbebauten Rand-
streifen von ca. 10 m benötigt, und 4 Brunnen entlang des Bodenseeufers am östlichen 
Rand, die einen unbebauten Randstreifen von ca. 35 m benötigt. Eine detaillierte Sanie-
rungsumplanung ist noch durchzuführen. 
 



 

  10 

Baugrund/Gründung  
 

Für Teile des Plangebiets liegen Baugrundgutachten vor (siehe Umweltbericht mit Grünord-
nungsplan, Stand 03.02.2010 und Baugrundgutachten, Stand 03.04.2009). 
 

Im Geltungsbereich stehen anthropogene Auffüllungen aus zersetztem Hausmüll mit Bau-
schutt und Erdaushub an, die erhebliche Kontaminationen mit Schadstoffen aufweisen. Unter 
den Auffüllungen folgt Beckenschluss aus sandigem Schluff bzw. schluffigem Sand mit breii-
ger bis steifer Konsistenz. Das Liegende bildet Geschiebemergel, der in einem Übergangs-
horizont ab etwa 40m unter Gelände anfängt. Ein scharfe Abgrenzung zum Beckenton ist 
nicht erkennbar. Grundwasser steht in den Auffüllungen an. Sein Niveau wird durch eine 
Brunnenanlage im Rahmen einer Grundwassersicherungsmaßnahme geregelt. Im Geschie-
bemergel kann in Sand- und Kieslinsen auch gespanntes Grundwasser vorliegen. 
 

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt das Kulturdenkmal Pfahlbausied-
lung Konstanz Rauenegg. Bei allen im betreffenden Bereich geplanten Baugrunduntersu-
chungen ist das Landesamt für Denkmalpflege, Regierungspräsidium Stuttgart, Arbeitsstelle 
Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen-Hemmenhofen, 14 Tage vorher schrift- 
lich zu benachrichtigen und die Möglichkeit einzuräumen, Bohrprofile usw. zu begutachten 
und zu dokumentieren. 
 

Einer Gründungsmaßnahme des Konzert- und Kongresshauses durch kombinierte Pfahl-
Plattengründung gem. dem Baugrundgutachten1 hat das Landesamt für Denkmalpflege vor-
behaltlich der Zustimmung des Referates 26 – Denkmalpflege des 
Regierungspräsidiums Freiburg zugestimmt. Diese Gründungsmaßnahme 
sieht vor, dass eine oben liegende Gründungsplatte auf zusätzliche Kleinbohrpfähle gestellt 
wird, welche die Lasten kombiniert in den Untergrund abträgt. Die Kleinbohrpfähle haben 
einen Durchmesser von ca. 15 cm, eine Länge von ca. 18,00 – 24,00 m und werden im Ras-
ter von ca. 1,60 m, 2,40 m bzw. 4,80 m je nach Belastung angeordnet. Ein Nachrutschen von 
Sedimenten im Übergangsbereich Auffüllung / Seegrund bis zur Verpressung mit Beton darf 
nicht vorkommen. 
 

In den Untergrund einbindende Betonteil sind gegen stark angreifendes Grundwasser bezüg-
lich der Betonaggressivität auszulegen.  
 

Für baulichen Anlagen (Gebäude) im gesamten Geltungsbereich sind objektbezogene inge-
nieurgeologische Baugrunduntersuchungen durchzuführen und zusammen mit dem Bauge-
such der Genehmigungsbehörde vorzulegen. Bei vorliegender Planung muss ein für das 
Bauwerk abgestimmtes Gründungsgutachten erstellt werden, in welchem die Baugrundei-
genschaften nochmals überprüft werden. 
 

                                                
1 HPC, Baugrundgutachten für das Konzert- und Kongresshaus auf „Klein Venedig“ in Konstanz, Stand 3.04.09 
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Hochwasserschutz   
Beim Planungsgebiet handelt es sich um ein „Hochwassergefährdetes Gebiet im Innenbe-
reich“ gemäß § 80 WG. Dies sind Flächen, die bei einem hundertjährigen Hochwasserereig-
nis (ohne ausreichende Schutzmaßnahmen oder bei Versagen der Schutzmaßnahmen) ü-
berschwemmt oder durchflossen werden. In den hochwassergefährdeten Gebieten gelten 
die Bestimmungen der Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (VAWS) in der je-
weils gütigen Fassung. Bauliche Anlagen sind hochwassersicher zu erstellen. Es ist ein 
Hochwassersicherheitsnachweis zu führen. Dieser Nachweis und die nachfolgenden Pla-
nungen der Maßnahmen zum Erhalt und zur Aufwertung sind mit der Technischen Fachab-
teilung Wasser und Abfall im LRA KN abzustimmen. 
 
Artenschutz  
Zur Vermeidung von Vogelschlagrisiken sind an größeren Glasflächen geeignete Maßnah-
men zu ergreifen. 
 
Baumaßnahmen im Nahbereich der Bahn  
 

Bei den Planungen im Nahbereich der Bahn ist in den nachgelagerten Verfahren folgendes 
zu beachten: 
 

- Eine Grenzbebauung des Flst. Nr. 1905 im Abstand von 4,5m zur Gleisachse des Glei-
ses 10 ist grundsätzlich möglich. 

- Für die Inanspruchnahme der Abstandsflächen auf dem Bahngelände durch die 
Grenzbebauung wird die Entrichtung einer einmaligen pauschalen Prüfungs- bzw. Be-
arbeitungsvergütung notwendig 

- Prüfung ob und ggf. inwieweit das Parkhaus die Zugfunkversorgung von Schweizer her 
beeinträchtigt. 

- Fundamente dürfen nicht auf Bahngelände ausgeführt werden 
- Bahngelände darf weder mit Dachvorsprüngen noch Teilen der Entwässerung überbaut 

werden 
- Die Parkhausplanung darf durch künftige Unterhaltungsarbeiten an den Außenwänden 

sowie bei eventuellen Rettungsmaßnahmen etc. keine eisenbahnrechtlichen Ein-
schränkungen entstehen lassen. 

- Vor Baubeginn sind im Grenzbereich entsprechende Suchschlitze auszuführen. Vorge-
fundene Kabel und Leitungen dürfen nicht überbaut werden und sind zu verlegen. 

- Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit ist das zu bebauende Grundstück mit einem 
dauerhaften Zaun bzw. einer Leitplanke, ohne Öffnung, zum Bahngelände hin abzu-
grenzen. 

- Beleuchtungsanlagen von Parkplätzen, Werbung und dergleichen sind blendfrei zum 
Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sollten sich nach Inbetriebnahme Blendungen 
herausstellen, so sind vom Bauherren entsprechende Abschirmungen anzubringen. 

- Immissionen aus dem Bahnbetrieb sind entschädigungslos zu dulden 
- Entlang dem Grenzbereich dürfen keine Abgrabungen bzw. Aufschüttungen vorge-

nommen werden. Die Standsicherheit der angrenzenden Gleisanlagen und Fahrlei-
tungsmasten darf durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden und ist auch 
während der Bauzeit zu gewährleisten. 

- Baugruben müssen außerhalb des Druckbereiches von Eisenbahnverkehrslasten lie-
gen. Ist dies nicht möglich, muss rechtzeitig vor Baubeginn eine geprüfte statische Be-
rechnung für den Baugrubenverbau vorgelegt werden 
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- Erdarbeiten im Druckbereich von Gleisen dürfen nur in Abstimmung mit der Bauüber-
wachung der DB Netz AG ausgeführt werden. 

- Abwässer und Oberflächenwässer dürfen nicht auf Bahngelände geleitet werden. Sie 
sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in 
Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

- Vorhandene und künftige Ver- und Entsorgungstrassen sind von Gehölzpflanzungen 
freizuhalten. 

- Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen 
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen 
ist die Bahnrichtlinie 882 zu beachten 

- Eine Beteiligung der DB AG vertreten durch die DB Services Immobilien GmbH am 
Bauantragsverfahren zum Parkhaus bzw. bereits im Vorfeld an der Entwurfsplanung ist 
unbedingt erforderlich. 

 
Telekommunikation  
Im Planbereich liegen Telekommunikation der Deutschen Telekom AG. Zur weiteren Versor-
gung des Planbereichs ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Soll-
ten Änderungen an Telekommunikationslinien im Sanierungsgebiet notwendig werden, sind 
die durch den Ersatz oder die Verlegung dieser Anlagen entstehen Kosten nach § 150 (1) 
BauGB zu erstatten. 
 
Verkehrliche Erschließung Planungsgebiet  
Für die geplante Erschließung des betreffenden Gebietes mit einer Versammlungsstätte und 
einem Beherbergungsbetrieb ist es aus Sicherheitsaspekten absolut zwingend notwendig, 
eine planfreie Erschließung herzustellen, die so beschaffen sein muss, dass die Mindestan-
forderungen der DIN 14090 erfüllt sind. 
Der Uferweg muss für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein, um von hier aus 
Wasserrettungseinsätze oder Einsätze der Ölwehr zu ermöglichen 
 
 
 
Konstanz, den ………............... 
 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
Konstanz, den .......................... 
 
 
STADT KONSTANZ 
 
 
Kurt Werner 
Bürgermeister 
 
            
Bekanntmachung / Inkrafttreten: 


